
Naturdenkmäler 

Naturdenkmäler sind Einzelschöpfungen der Natur, die unter besonderem Schutz stehen. Dabei kann 

es sich um einzelne Bäume, Baumgruppen, Felsen, Höhlen oder andere Naturgebilde handeln, die 

aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart, Schönheit oder wissenschaftlichen Bedeutung geschützt sind. 

Im Gegensatz zu großflächigen Schutzgebieten wie Landschafts- oder Naturschutzgebieten sind 

Naturdenkmäler punktuelle Objekte – oft mit einem hohen landschaftsprägenden oder 

kulturhistorischen Wert. 

Rechtliche Grundlage 

Die Ausweisung erfolgt auf Grundlage von § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in 
Verbindung mit dem Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Naturdenkmäler werden durch 

Einzelverordnungen unter Schutz gestellt. Die Zuständigkeit liegt bei der unteren Naturschutzbehörde. 

Die jeweilige Verordnung legt fest, was genau geschützt ist – etwa Stamm, Wurzelbereich oder Krone 

eines Baumes – sowie, welche Maßnahmen erlaubt oder verboten sind. 

Ziele und Bedeutung 

Naturdenkmäler werden geschützt, um 

 markante Landschaftselemente mit hohem Eigenwert zu bewahren, 

 seltene oder alte Bäume mit ökologischer oder kulturhistorischer Bedeutung zu erhalten, 

 geologische Besonderheiten für Forschung und Bildung zugänglich zu machen, 

 das Naturerleben in der Region zu fördern. 

Besonders alte oder strukturreiche Einzelbäume bieten oft wertvolle Lebensräume für Höhlenbrüter, 

Fledermäuse, Moose und Insekten. Auch geologische Naturdenkmäler wie Dolomitfelsen, 

Quarzitklippen oder Höhlen sind wichtige Zeugnisse der Landschaftsgeschichte. 

Pflege und Umgang 

Viele Naturdenkmäler – insbesondere alte Bäume – benötigen eine regelmäßige fachgerechte Pflege. 

Dabei geht es um die Verkehrssicherheit ebenso wie um den Erhalt der Vitalität. Eingriffe am 

Naturdenkmal oder im unmittelbaren Umfeld – etwa das Fällen, Beschneiden, Verfüllen, Bebauen 

oder Verdichten des Bodens – bedürfen einer naturschutzrechtlichen Genehmigung. 

Naturdenkmäler im Rhein-Hunsrück-Kreis 

Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind zahlreiche Naturdenkmäler ausgewiesen, darunter 

 besonders alte Eichen, Linden und Buchen, 

 landschaftsprägende Solitärbäume in Ortsrandlagen oder Feldfluren. 



Die untere Naturschutzbehörde überwacht den Zustand dieser Objekte und veranlasst gegebenenfalls 

Pflegemaßnahmen. Die Kosten für die Pflege sind durch den Eigentümer zu tragen. Hinweise aus der 

Bevölkerung – etwa zu Schäden oder Gefährdungen – sind willkommen. 

 


